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Text 

V. Vermögenssorge 

§ 258. (1) Ist ein Erwachsenenvertreter mit der Verwaltung des Vermögens oder des Einkommens 
der vertretenen Person betraut, so hat er mit dem Einkommen und dem Vermögen ihre den persönlichen 
Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse zu befriedigen. 

(2) Bei der Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1 hat der Erwachsenenvertreter auch dafür zu 
sorgen, dass der vertretenen Person die notwendigen finanziellen Mittel für Rechtsgeschäfte des täglichen 
Lebens zur Verfügung stehen, soweit ihr Wohl dadurch nicht gefährdet ist. Dafür hat der 
Erwachsenenvertreter der vertretenen Person etwa das notwendige Bargeld zu überlassen oder den 
notwendigen Zugriff auf Zahlungskonten zu gewähren. 

(3) Für die Anlegung von Bargeld und von Geld auf Zahlungskonten der vertretenen Person, die 
Veräußerung von beweglichem Vermögen und unbeweglichem Gut sowie die Entgegennahme von 
Zahlungen gelten die §§ 215 bis 224 sinngemäß. 

(4) Vertretungshandlungen eines Erwachsenenvertreters in Vermögensangelegenheiten bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung des Gerichtes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum 
ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört. § 167 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(5) Ist ein Vorsorgebevollmächtigter mit der Verwaltung des Vermögens oder des Einkommens der 
vertretenen Person betraut, so gelten die §§ 215 bis 221, soweit dies in der Vorsorgevollmacht verfügt 
wurde. 
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